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Gebührentarif 
für Taxi 

Beschlossen vom Stadtrat am 9. August 2010  

Art. 1 Gebühren 

1. Erteilung und Übertragung einer Betriebsbewilligung Fr. 300.– 
2. Änderung einer bereits erteilten Betriebsbewilligung Fr. 150.– 
3. Entzug einer Betriebsbewilligung Fr. 150.– 
4. Jährliche Grundgebühr pro Taxifahrzeug inkl. Vorführung Fr. 300.– 
5. Jährliche Grundgebühr pro Taxifahrzeug mit einer 

behindertengerechten Ausrüstung inkl. Vorführung  Fr. 200.– 
6. Bearbeitung, Ausfertigung und Zustellung eines 

Beschwerdeentscheides des Stadtrates  Fr. 400.– 
7.  Erwerb des Taxiausweises:  
 a) Fachprüfung inkl. Taxiausweis Fr. 150.– 
 b) Wiederholung Fachprüfung  Fr.  50.–  
 c) Ausfertigung Taxiausweis  (z.B. bei Verlust) Fr. 50.– 
8. Kennlampe mit Bewilligungsnummer  Fr. 250.– 
 
Art. 2 Aufhebung von Rechtserlassen / Inkrafttreten 

1 Der Gebührentarif für Taxi, beschlossen vom Stadtrat am 9. November 
1983, wird aufgehoben. 

2 Dieser Gebührentarif tritt auf den 1. Januar 2011 in Kraft.1

 
  

 
1  Beschluss des Stadtrates vom 9. August 2010 (SRB 385) 


